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Das elterliche Sorgerecht 
Rechte und Pflichten der Personensorgeberechtigten 

 
 

 Elterliche Sorge

 
Personensorge Vermögenssorge 

 Pflege – darunter fällt alles, was 
zur körperlichen, geistigen und 
seelischen Gesundheit und 
Entwicklung eines Kindes zählt. 

(Hier nicht weiter ausgeführt)
 
 
 

Vertretung in persönlichen 
Angelegenheiten gegenüber 
Dritten, Staat, Kirche, u.ä. 
Mitgliedschaften, Haftungsfragen, 
Rechtsgeschäften u.ä. 

 
 
 
 

delegiert an 
JugendleiterIn, 
MitarbeiterIn, 
und namentlich 
dafür benannte 
Personen 

teilweise 
Übertragung kraft 
Vertrags an Verein, 
Jugendorganisation, 
Jugendeinrichtung, 
Privatpersonen 

Beaufsichtigung² 

Bestimmung des Aufenthalts¹ 
delegiert an 
Lehrkraft 

teilweise 
Übertragung kraft 
Gesetzes an die 
Schule 

Erziehung 

¹)  Aufenthaltsbestimmungsrecht: auch bei  einem kurzfristigen Ortswechsel, insbesondere bei 
Übernachtungen (Ausflug, Ferienprogramm, Seminar,) greift dieses Recht der Eltern. Hier empfiehlt 
sich grundsätzlich eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Gleichzeitig sollte auch die 
Übertragung der Aufsichtspflicht für beide Seiten verbindlich erfolgen. 
 
 ²) die teilweise Übertragung  der Aufsichtspflicht kraft Vertrages an eine Jugendorganisation 
benötigt  nicht zwingend der Schriftform. Es genügt das beidseitige Einverständnis, dass das Kind die 
Einrichtung besuchen darf. Dieses Einverständnis kann sogar „stillschweigend“ vorausgesetzt 
werden, sobald eine gewisse Regelmäßigkeit des Besuchs eingetreten ist. D.h.  im  Schadensfall 
können Eltern auch  ohne jegliche schriftliche Vereinbarungen die Einrichtung zur Haftung  mit
heranziehen.  
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